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Blick in andere Zeitschriften

Technorama

Dr Simon Aegerter, Direktor des Technoramas der
Schweiz in Winterthur, verfasste das neue Heft in
der Reihe «plusminus 20», der Zeitschrift fur die
Berufs- und Mittelschule Seine klaren und leichtfass-
lichen Texte werden durch eine Fülle grösstenteils
farbiger Illustrationen wertvoll ergänzt.
Kaleidoskopartig wird das Museumsgut, das die
Geschichte der Technik präsentiert, dargeboten und
erläutert. Die Vielfalt zeigt sich bereits in den
Ausstellungsthemen Energie, Heim und Hobby,
Werkstoffe, Arbeitssicherheit, Textil, Automatik, Physik
und Bau. Die modernen Grundsätzen verpflichtete

Präsentation, wie akustische Erklärungen,
Demonstrationen und Attraktionen mit Einbezug des Besuchers

wird an Beispielen angedeutet und regt zur
Besichtigung der dynamischen Ausstellung an. Das

Jugendlabor und die Werkstatt im Kellergeschoss
fur Fortbildungskurse erlauben vertiefte Kontakte
mit Forschung und Entwicklung. Besondere Erwähnung

verdient auch die gepflegte und sorgfaltige
grafische Gestaltung des Heftes, das jung und alt
gleichermassen zu fesseln versteht
«plusminus 20» kann einzeln zu Fr 2 80 und ab 15

Exemplaren zu Fr 2 40 bezogen werden beim Verlag

fur Berufsbildung, Sauerlander AG, Postfach,
5001 Aarau HF

Vereinsmitteilungen

Haftpflichtversicherung
des CLEVS und VKLS

In dieser Nummer der «schweizer schule» finden
Sie einen Einzahlungsschein fur die Prämienzahlung

der Berufs-Haftpflichtversicherung 1984

MERKBLATT
Die Hilfskasse des CLEVS und des VKLS hat fur aktive

Lehrpersonen (Lehrer, Lehrerinnen, Religions-,
Musik- und Turnlehrer usw sowie deren Stellvertreter)

mit der Basler Versicherungs-Gesellschaft in
Basel eine Berufs-Haftpflichtversicherung
abgeschlossen

Es ist folgendes zu beachten
1 Versichert sind Haftpflichtanspruche, die

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gegenüber
Lehrpersonen aus ihrer beruflichen Tätigkeit
erhoben werden Die Gesellschaft befasst sich
sowohl mit der Befriedigung begründeter als auch
mit der Abwehr unbegründeter Ansprüche
Schaden an Sachen, die gebraucht, verwahrt
oder bearbeitet werden, sind nicht versichert. Im

übrigen richtet sich der Deckungsumfang nach
den allgemeinen Versicherungs-Bedingungen.

2. Die Garantiesummen betragen Fr. 1 000 000,-fur
Personen- und Sachschaden zusammen. Ein
Selbstbehalt wird nicht erhoben.

3. Fur die einzelnen Lehrpersonen (inkl. allfallige
Stellvertreter) beginnt die Versicherung mit der
Einzahlung des Betrages von Fr. 9 - (Fr. 6 50

Versicherungsprämie und Fr. 2.50 Hilfskassen-
beitrag) und endet am 31. Dezember des
betreffenden Kalenderjahres. Sie steht allen Lehrpersonen

offen und gibt auch fur pensionierte Lehrer

Deckung, soweit diese Unterricht (auch
Privatstunden) erteilen Der Postcheckabschnitt gilt
als Quittung und als Versicherungsbescheinigung

und ist demzufolge aufzubewahren
Damit sind alle Formalitäten erfüllt.

4 Die Einzahlung erfolgt an-
Hilfskasse des Christi. Lehrer- und Erziehervereins

der Schweiz, Luzern (PC 60-2443)
Einzahlungsscheine mit der abgekürzten Bezeichnung
«CLEVS» werden von der Post nicht akzeptiert.
Bisher versicherte Personen erhalten im Dezember

vom Kassier einen Einzahlungsschein
5. Im Schadenfall hat der Versicherte beim Präsi¬

denten der Hilfskasse ein Schadenanzeige-For-
mular zu verlangen Eine schriftliche Mitteilung
des Schadenfalles genügt nicht Die Schadenregulierung

obliegt der Versicherungs-Gesell-
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